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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Einzelfragen zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung im 
Strafrecht 

 

Bei der elektronischen Aufenthaltsüberwachung („EAÜ“), welche im allgemeinen Sprachge-
brauch meist als „Elektronische Fußfessel“ bekannt ist, handelt es sich um ein in der Regel am 
Fußgelenk getragenes Gerät, welches die Überwachung des Aufenthaltsortes seines Trägers ge-
stattet. Gesetzlich wurde die elektronische Fußfessel im Jahr 2011 mit der Neuordnung der Siche-
rungsverwahrung als Mittel der Führungsaufsicht zur Aufenthaltsüberwachung (§ 68b Abs. 1 Nr. 
12 Strafgesetzbuch (StGB)) eingeführt. Seitdem ist es nach § 68b Abs. 1 Satz 3-5 StGB möglich, 
das Tragen einer elektronischen Fußfessel zur Überwachung des Aufenthaltsortes als ver-
pflichtende Weisung anzuordnen, wenn 

– ein Straftäter eine mindestens dreijährige Freiheitsstrafe verbüßt oder sich eine Maßregel 
der Besserung und Sicherung gegen ihn erledigt hat, 

– die Verurteilung oder Unterbringung auf einer Katalogstraftat des § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB 
beruht, der insbesondere Gewalt- und Sexualstraftaten erfasst, 

– konkrete Tatsachen für die Gefahr sprechen, dass der Betroffene erneut eine einschlägige 
Straftat begehen wird und 

– die Weisung erforderlich ist, um den Betroffenen von der Begehung einer weiteren solchen 
Tat abzuhalten. 

Darüber hinaus existieren im Bereich der Vollzugsöffnungen des Straf- und Maßregelvollzugs 
landesrechtliche Regelungen zur EAÜ, die etwa die Gewährung der Freistellung aus der Haft zur 
Entlassungsvorbereitung davon abhängig machen können, dass die Überwachung erteilter Wei-
sungen – mit Einwilligung der Gefangenen – durch den Einsatz einer elektronischen Fußfessel 
unterstützt wird (vgl. § 16 Abs. 3 Hessisches Strafvollzugsgesetz (HStVollzG)). 

Als Alternative zum Vollzug von Untersuchungshaft ist die EAÜ hingegen nicht vorgesehen (vgl. 
etwa Kaiser). 

Im Bundesland Hessen wird die EAÜ in Einzelfällen allein im Vorfeld der eigentlichen Untersu-
chungshaft zur Untersuchungshaftvermeidung eingesetzt (vgl. Hochmayr; Kinzig; Infoblatt des 
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Hessischen Ministeriums der Justiz). Die hessische Justiz beruft sich hierzu insoweit auf die all-
gemeine Regelung zur Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls, § 116 StPO (vgl. Hochmayr). Die 
unter der EAÜ verbrachte Zeit wird dann nicht wie die gewöhnliche Untersuchungshaft auf die 
eventuell zukünftig verhängte Strafe angerechnet (vgl. Hochmayr). 

Bei Beschädigung der elektronischen Fußfessel wird ein Alarm in der Gemeinsamen Elektroni-
schen Überwachungsstelle der Länder ausgelöst, die dann mit dem Betroffenen oder einer Poli-
zeidienststelle Kontakt aufnehmen kann (vgl. Hessisches Ministerium der Justiz). Eine Statistik 
über Beschädigungen oder Zerstörungen von Fußfesseln existiert, soweit ersichtlich, nicht. 
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